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INFORMATIONEN AUS DEM REGIERUNGSGEBÄUDE

Kanton macht sich für Ausbau des S-Bahn-Angebots stark

Der geplante Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) ist zentral, um das Bahnangebot im Nah- und Fern-
verkehr in der Region Zentralschweiz auszubauen. Davon wird auch der Kanton Nidwalden profi-
tieren. Er setzt sich in verschiedenen Gremien für das Projekt und die damit zusammenhängende 
Verbesserung von Anschlüssen ein. 

In einer Interpellation verlangen die Landräte Mario Röthlisberger und Daniel Krucker sowie 
Mitunterzeichnende Auskunft darüber, welche Bedeutung das Projekt für einen Durchgangs-
bahnhof Luzern (DBL) für den Kanton Nidwalden aufweist, welchen konkreten Nutzen dieser 
bringt und welchen Einfluss der Regierungsrat auf das Vorhaben hat. Die SBB projektiert seit 
2019 im Auftrag des Bundes den Durchgangsbahnhof Luzern. Das Vorhaben umfasst einen 
Tiefbahnhof mit vier Gleisen, einen 3,5 Kilometer langen Tunnel von Ebikon bis zum Luzerner 
Bahnhof sowie eine unterirdische Zu- und Wegfahrt durch das Gebiet Heimbach (Neustadttun-
nel). Voraussichtlich 2027 wird das eidgenössische Parlament über die Realisierung und Finan-
zierung des DBL entscheiden. Baubeginn wäre frühestens 2030. Die Inbetriebnahme ist für die 
erste Hälfte der 2040er-Jahre vorgesehen.

In seiner Antwort auf den Vorstoss betont der Nidwaldner Regierungsrat, dass es sich beim 
Durchgangsbahnhof Luzern um ein Jahrhundertprojekt für die gesamte Zentralschweiz handelt. 
Mit der Realisierung kann ein markanter Kapazitätsengpass im Bahnsystem behoben werden – 
die Erreichbarkeit von Luzern im nationalen Kontext wird verbessert. Gleichzeitig werden die 
Voraussetzungen für einen Angebotsausbau der S-Bahn in der Region geschaffen. «Wie der 
heutige Bahnhof Luzern stellt auch der Durchgangsbahnhof für Nidwalden einen zentralen Ver-
knüpfungspunkt zwischen der Zentralbahn und dem nationalen Bahnnetz dar. Je attraktiver  das 
Bahnangebot in Luzern, desto bessere Verbindungen sind auch für unseren Kanton möglich», 
hält Baudirektorin Therese Rotzer-Mathyer fest. Für konkrete Aussagen zu Anschluss- und Um-
steigezeiten auch in Richtung Bern, Basel oder Zürich ist es allerdings zu früh. Diese hängen 
auch davon ab, wie viele Gleise der Zentralbahn in Zukunft im Bahnhof Luzern zur Verfügung 
stehen werden und ob und in welchem Zeitraum der vom Regierungsrat geforderte Doppelspur-
ausbau zwischen Hergiswil Bahnhof und Hergiswil Matt – der sogenannte Tunnel kurz – erfolgt. 
Das Angebotskonzept wird erst noch durch die zuständige Planungsregion erarbeitet. Der Zeit-
horizont dafür bewegt sich um 2030. Die Kantone sind federführend für die Angebotskonzepte 
des Regionalverkehrs und haben sich dazu in mehreren Planungsregionen organisiert. Der Kan-
ton Nidwalden gehört der Planungsregion Zentralschweiz an. Bereits auf Kurs ist die Einfüh-
rung eines Halbstundentaktes zwischen Engelberg und Luzern mit optimierten Anschlüssen in 
Luzern. Ermöglicht wird dieser durch den Bau einer Doppelspur im Gebiet Staldifeld in Oberdorf. 
Die Inbetriebnahme des Doppelspurabschnittes ist für 2026/2027 vorgesehen.
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Nidwalden und Obwalden als Partner in Gremien vertreten
Der Kanton Nidwalden macht sich zusammen mit dem Kanton Obwalden in verschiedenen 
Gremien für den Bau des DBL und die damit zusammenhängende Angebotserweiterung in der 
Region stark. Im Sinne einer schlanken Projektorganisation vertritt der Obwaldner Regierungs-
rat Josef Hess die Interessen beider Kantone in der strategisch-politischen Koordinationsgrup-
pe, bei der Gesamtkoordination auf Fachebene übernimmt Eveline Spichtig, Leiterin Fachstelle 
öffentlicher Verkehr Nidwalden, diesen Part. «Zwischen den beiden Kantonen erfolgt ein re-
gelmässiger Austausch, so werden unter anderem Positionspapiere oder Stellungnahmen zu 
Vernehmlassungen des Bundes zum Ausbau der Bahninfrastruktur aufeinander abgestimmt», 
erwähnt Therese Rotzer-Mathyer.

Stans, 20. Oktober 2022
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Regierungsrat unterstützt Vereinheitlichung im Beschaffungswesen

Der Regierungsrat schlägt vor, der neuen Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen beizutreten. Diese entspricht weitgehend dem Bundesgesetz und führt zu einer Ver-
einheitlichung auf nationaler Ebene. Der Beitrittsbeschluss und die dazugehörenden Ausführungs- 
bestimmungen gehen nun in die Vernehmlassung.

Das öffentliche Beschaffungswesen legt das Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Lie-
fer-, Dienstleistungs- und Bauaufträgen fest. Das Volumen öffentlicher Beschaffungen in der 
Schweiz beträgt schätzungsweise rund 41 Milliarden Franken jährlich. Davon entfallen rund 80 
Prozent auf die Kantone und rund 20 Prozent auf den Bund. Die mit Staatsverträgen verein-
barten Rechte und Pflichten wie die Förderung des Wettbewerbs, der wirtschaftliche Einsatz 
öffentlicher Mittel, die Gleichbehandlung von Anbietern oder die Transparenz der Verfahren 
werden für Beschaffungen des Bundes im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (BöB) geregelt. Die Totalrevision des Beschaffungsrechts ist am 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten. Für Beschaffungen von Kantonen und Gemeinden erfolgt die Umsetzung durch die 
Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen von 2019 (IVöB 2019). 
Diese entspricht weitgehend dem Bundesgesetz. Indem die nationalen Beschaffungsbestim-
mungen nahezu harmonisiert werden, entsteht ein erheblicher Zusatznutzen.

Der bisherigen Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen von 
1994 sind alle Kantone beigetreten. Ziel ist es, dass der neuen Vereinbarung erneut alle Kan-
tone beitreten werden. Die IVöB 2019 soll den Anbieterinnen und Anbietern den Marktzutritt 
erleichtern und damit den Wettbewerb sowie die Wirtschaftlichkeit stärken. Die verbesserte 
Anwenderfreundlichkeit und Rechtssicherheit versprechen auch bei Anbieterinnen und Anbie-
tern Sparpotenzial. Im Übrigen war die Revision vom Standpunkt geleitet, Bewährtes zu erhal-
ten und den administrativen Aufwand bei Verfahren zu senken.

Der Nidwaldner Regierungsrat beantragt dem Landrat, der Interkantonalen Vereinbarung über 
das öffentliche Beschaffungswesen von 2019 beizutreten, die bisherigen kantonalen Ausfüh-
rungsbestimmungen aufzuheben und neue zu erlassen, soweit dies überhaupt notwendig ist. 
Der Handlungsspielraum für eigene Regelungen wird mit der Vereinbarung zugunsten einer 
Vereinheitlichung auf nationaler Ebene stark eingeschränkt. Zwar wäre eine Ausweitung des 
Geltungsbereichs zulässig, davon soll aber in Nidwalden abgesehen werden. Im kantonalen 
Ausführungserlass sind einzig die IVöB-Aufsichtskommission, welche die Einhaltung der Verga-
bebestimmungen überwacht, sowie die Art der Eröffnung von Verfügungen, der Rechtsschutz 
und der Vollzug geregelt.

Der Regierungsrat schickt den Beitrittsbeschluss und die dazugehörenden kantonalen Ausfüh-
rungsbestimmungen in die externe Vernehmlassung. Diese dauert bis zum 20. Januar 2023. Die 
Beratung im Landrat ist für das 2. Quartal 2023 vorgesehen. Der Beitritt soll im Herbst 2023 
erfolgen. Bisher sind sechs Kantone der Vereinbarung beigetreten, in den meisten anderen ist 
das Beitrittsverfahren im Gang.

Stans, 20. Oktober 2022



1894 Nr. 43 · 26. Oktober 2022

KANTONALE ABSTIMMUNGEN

Hinterlegung einer Volksinitiative

Heute hat das Initiativkomitee «Kinderschutzinitiative Nidwalden» eine Volksinitiative zur  
Änderung des Gesetzes über das Bildungswesen betreffend «Selbstbestimmung und Eigen- 
verantwortung stärken» hinterlegt.

Der Wortlaut der Volksinitiative wird nachfolgend veröffentlicht. Zusammen mit dem Wortlaut 
ist auch die Begründung auf der Staatskanzlei hinterlegt worden.

Diese Volksinitiative wird in Anwendung von Art. 13 des Wahl- und Abstimmungsgesetzes 
(WAG, NG 132.2) im Amtsblatt vom Mittwoch, 26. Oktober 2022, veröffentlicht. Die Frist für 
die Einreichung der Unterschriften beträgt 60 Tage und beginnt am 26. Oktober 2022. Die 
von mindestens 250 Stimmberechtigten unterzeichnete Gesetzesinitiative kann bis spätestens 
Dienstag, 27. Dezember 2022, auf der Staatskanzlei eingereicht werden.

Titel und Text der Volksinitiative lauten:

Volksinitiative zur Änderung des Gesetzes über das Bildungswesen betreffend «Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung stärken»

Das Gesetz über das Bildungswesen vom 17. April 2002 wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 3:

Medizinische und andere gesundheitsbezogene Massnahmen bedürfen der schriftlichen Zu-
stimmung der Schülerinnen und Schüler. Bei fehlender Urteilsfähigkeit ist die Zustimmung der 
Eltern erforderlich. Diese sind in jedem Fall vorgängig über die Anordnung zu informieren. Eine 
fehlende Zustimmung darf zu keiner Benachteiligung führen. 

Stans, 24. Oktober 2022

STAATSKANZLEI NIDWALDEN
Landratssekretär Emanuel Brügger
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REGIERUNGSRAT 2022-028

Reglement
betreffend das Parkieren von Motorfahrzeugen auf 
kantonseigenen oder vom Kanton gemieteten 
Liegenschaften
(Parkplatzreglement)

Änderung vom 18. Oktober 2022

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (NG Nummern)

Neu: –
Geändert: 651.112
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat von Nidwalden,

gestützt auf Art. 65 Abs. 2 Ziff. 10 der Kantonsverfassung, Art. 65 Abs. 3 
des  Gesetzes  vom 24.  April  1966  über  den  Bau  und  Unterhalt  der 
Strassen (Strassengesetz, StrG)1) und Art. 15 Abs. 3 des Einführungs-
gesetzes  vom 22.  Oktober  2008  zur  Bundesgesetzgebung über  den 
Strassenverkehr (Kantonales Strassenverkehrsgesetz, kSVG)2),
 
 

beschliesst:

I.

Der Erlass «Reglement betreffend das Parkieren von Motorfahrzeugen 
auf kantonseigenen oder vom Kanton gemieteten Liegenschaften (Park-
platzreglement)»3) vom 21. Juli 1997  (Stand  1. Januar 2010)  wird  wie 
folgt geändert:

1) NG 622.1
2) NG 651.1
3) NG 651.112

1 
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§  2 Abs. 2 (geändert)

2 Öffentliche Parkierungsflächen im Sinne dieses Reglements sind jene 
Flächen im Freien oder in Gebäuden, die vom Kanton entschädigungs-
los oder gegen Gebühren zum Parkieren vorgesehen und durch bauli-
che oder andere Massnahmen als Parkierungsflächen gekennzeichnet 
sind.

§  3 Abs. 1 (geändert), Abs. 2, Abs. 4 (aufgehoben), Abs. 5, Abs. 6, 
Abs. 7 (neu)

Geltungsbereich
1. Parkierungsflächen des Kantons (Überschrift geändert)

1 Dieses Reglement gilt für folgende Parkierungsflächen:
2 Parkplätze A:
1. (geändert) Buochserstrasse  9a,  Stans  (Heilpädagogische  Schule 

und Werkstätte)
2. Aufgehoben.
13. Aufgehoben.
16. (neu) Wiler Allmend, Oberdorf (ausserhalb der Nutzung durch die 

Waffenplatzverwaltung)
4 Aufgehoben.
5 Parkplätze D:
1. (geändert) Stansstaderstrasse  54,  Stans  (Kantonalbank,  Staatsar-

chiv)
6 Parkplätze E:
1. (geändert) Rathausplatz 1 Ost und West, Stans
4. (neu) Marktgasse 3, Stans (Zivilstandsamt)
5. (neu) Marktgasse 4, Stans (Gericht)
7 Parkplätze F:
1. Tiefgarage Logistikgebäude, Kantonsstrasse 5, Oberdorf (ausser-

halb der Nutzung durch die Waffenplatzverwaltung)

§  3a (neu)

2. Ausnahmen
1 Das Amt kann einzelne Parkplätze durch gelbe Markierung von der 
Nutzung durch die Öffentlichkeit ausnehmen.

2
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2 Das Parkieren auf den Parkplätzen F ist von Montag bis Freitag von 
07.00 Uhr bis 18.00 Uhr nicht gestattet. Das Parkieren ist ausserhalb 
dieser  Zeiten  ebenfalls  nicht  gestattet,  wenn  die  Parkierungsfläche 
durch  die  Waffenplatzverwaltung  beansprucht  und  entsprechend  ge-
kennzeichnet wird.
3 Bei  folgenden  Parkierungsflächen  überträgt  der  Kanton  die  Bewirt-
schaftung und die  Regelung des Parkierens mittels  Vereinbarung an 
Dritte:
1. Rütenen, Beckenried
2. Freizeitanlage Neuseeland, Buochs
3. Niederbauen Talstation, Emmetten
4. Bootshafen, Hergiswil
5. Aawasserstrasse 12, Oberdorf (Zentrum Bevölkerungsschutz)
6. Bahnhofparking, Stans
7. Mürgstrasse 12, Stans
8. Kehrsitenstrasse, Stansstad (Strandbad / Tennisplatz)
9. General-Guisan-Quai, Stansstad

§  4 Abs. 1 (geändert)

1 Für  das  Personal  des  Kantons  gilt  die  Parkplatzbenützungsverord-
nung4).

§  6 Abs. 1 (geändert)

1 Die Gebühren haben den Betrieb und den Unterhalt der Parkuhren so-
wie den baulichen Unterhalt  der Parkierungsflächen zu decken sowie 
einen Beitrag an die Erstellungskosten der Parkierungsflächen zu leis-
ten.

§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 4 (neu)

1 Die Gebühren betragen für:
1. (geändert) die Parkplätze A:

Unteraufzählung unverändert.
2. (geändert) die Parkplätze B:

Unteraufzählung unverändert.
3. Aufgehoben.
4. (geändert) die Parkplätze D:

Unteraufzählung unverändert.
5. (geändert) die Parkplätze E:

Unteraufzählung unverändert.

4) NG 165.115

3
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4 Die Gebühren betragen für die Parkplätze F:
1. am Samstag und Sonntag von 7.00 bis 18.00 Uhr (Normaltarif):

a) bis 30 Minuten: gratis
b) bis 60 Minuten: Fr. 1.-
c) bis 90 Minuten: Fr. 2.-
d) bis 120 Minuten: Fr. 3.-
e) jede weitere Stunde: Fr. 1.-

2. täglich von 18.00 bis 07.00 Uhr (Nachttarif):
a) bis 60 Minuten: Fr. 0.50
b) bis 90 Minuten: Fr. 1.-
c) bis 120 Minuten: Fr. 1.50
d) jede weitere Stunde: Fr. 0.50

3. Pauschale für 24 Stunden: Fr. 12.-
4. bei Ticketverlust: Fr. 30.-

§  8 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)

Dauerparkieren (Überschrift geändert)

1 In begründeten Fällen kann das Amt einzelne Parkplätze in der Regel 
für mindestens einen Monat gegen eine Benutzungsgebühr zur Verfü-
gung stellen.
2 Das Amt stellt eine Bewilligung aus. Ein Anspruch besteht nicht.
3 Die Gebühr für das Parkieren eines Fahrzeuges beträgt Fr. 40.- bis Fr. 
100.- je Monat.

§  9

Aufgehoben.

§  10a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben)

1 Das Amt kann die Beschaffung und den Unterhalt der Infrastruktur ver-
traglich an Dritte übertragen.
2 Aufgehoben.

II.

Keine Fremdänderungen.

4
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III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Stans, 18. Oktober 2022

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN
 
Landammann
   Joe Christen
 
Landschreiber
    Armin Eberli

5
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 1 

Regierungsratsbeschluss 
betreffend Genehmigung des Tarifvertrags zwischen 
der Rehabilitationsklinik im Waldhotel und der 
tarifsuisse ag betreffend Stationäre Rehabilitation (ST 
Reha) gemäss dem Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) ab dem 1. Januar 2022 

vom 18. Oktober 20221 

Der  Regierungsrat von Nidwalden,  

gestützt auf Art. 46 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über 
die Krankenversicherung (KVG)2, in Ausführung von Art. 5 Ziff. 5 des Ein-
führungsgesetzes vom 25. Oktober 2006 zum Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (Krankenversicherungsgesetz, kKVG)3, 

beschl iesst:  

1. 

Der Tarifvertrag4 (Vertragsnummer: 10.500.2123J) vom 1. Januar 2022 
betreffend Stationäre Rehabilitation (ST Reha) gemäss dem Bundesge-
setz über die Krankenversicherung (KVG) zwischen der Rehabilitations-
klinik im Waldhotel und der tarifsuisse ag wird genehmigt. 

2. 

Dieser Beschluss tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft und gilt 
bis zum 31. Dezember 2023. 

3. 

Gegen diesen Beschluss kann binnen 30 Tagen nach erfolgter Veröffent-
lichung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden 
(Art. 53 KVG2). 
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2  

 

Stans, 18. Oktober 2022  REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

  Landammann 

  Joe Christen 

  Landschreiber 

  Armin Eberli 
_____________________ 
1 A 2022, 1902  
2 SR 832.10 
3 NG 742.1 
4 Der Tarifvertrag kann bei der Gesundheits- und Sozialdirektion eingesehen werden. 
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 1 

Regierungsratsbeschluss 
betreffend Genehmigung des Tarifvertrags zwischen 
der Bürgenstock Hotels AG, der Einkaufsgemeinschaft 
HSK AG und der CSS Kranken-Versicherung AG für die 
Vergütung der stationären Rehabilitation von 
spitalbedürftigen Patienten gemäss KVG gültig ab  
1. Januar 2022 

vom 18. Oktober 20221 

Der  Regierungsrat von Nidwalden,  

gestützt auf Art. 46 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über 
die Krankenversicherung (KVG)2, in Ausführung von Art. 5 Ziff. 5 des Ein-
führungsgesetzes vom 25. Oktober 2006 zum Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (Krankenversicherungsgesetz, kKVG)3, 

beschl iesst:  

1. 

Der Tarifvertrag4 zwischen der Bürgenstock Hotels AG, der Einkaufsge-
meinschaft HSK AG und der CSS Kranken-Versicherung AG betreffend 
Vergütung der stationären Rehabilitation von spitalbedürftigen Patienten 
gemäss KVG gültig ab 1. Januar 2022 wird genehmigt.  

2. 

Dieser Beschluss tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

3. 

Gegen diesen Beschluss kann binnen 30 Tagen nach erfolgter Veröffent-
lichung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden 
(Art. 53 KVG2). 
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2  

Stans, 18. Oktober 2022  REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

  Landammann 

  Joe Christen 

  Landschreiber 

  Armin Eberli 
_____________________ 
1 A 2022, 1904  
2 SR 832.10 
3 NG 742.1 
4 Der Tarifvertrag kann bei der Gesundheits- und Sozialdirektion eingesehen werden. 
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2022-029

1  

Vollzugsverordnung 
zum kantonalen Geoinformationsgesetz 
(Kantonale Geoinformationsverordnung, kGeoIV) 

Änderung vom 18. Oktober 2022 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (NG Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 214.21
Aufgehoben: – 

Der Regierungsrat von Nidwalden, 

gestützt auf Art. 64 der Kantonsverfassung, in Ausführung von Art. 12 
Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 des Gesetzes über Geoinformation (Kantonales 
Geoinformationsgesetz, kGeoIG)1)

beschliesst: 

I. 

Der Erlass «Vollzugsverordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz 
(Kantonale Geoinformationsverordnung, kGeoIV)»2) vom 25. Septem-
ber 2012 (Stand 1. Juli 2022) wird wie folgt geändert: 

§  A2-1 Abs. 1 
1

Tabelle geändert: Zeile "23a-NW" neu

ID Bezeichnung Rechts-
grundlage

Stelle ZB DS

23a-NW Inventar der schutzwürdigen 
Denkmalschutzobjekte

NG 322.2 
Art. 4-7, 
NG322.21 
§ 1

AFK A Ja

1) NG 214.2 
2) NG 214.21 
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2 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Stans, 18. Oktober 2022 

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

Landammann 

   Joe Christen 

Landschreiber  

   Armin Eberli 
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DIREKTIONEN UND AMTSSTELLEN

Medieninformation

Austausch- und Informationsanlass für betreuende Angehörige

Am 29. Oktober 2022 findet in Nidwalden ein öffentlicher Anlass zum «Tag der betreuenden Ange-
hörigen» statt. Die kantonale Gesundheits- und Sozialdirektion und die Gemeinde Stans möchten Be-
treuungspersonen auf diesem Weg ihre Wertschätzung entgegenbringen. Zugleich soll die Plattform 
genutzt werden, den Austausch untereinander zu fördern und auf Entlastungs- und Unterstützungsan-
gebote aufmerksam zu machen.

Oft sind es Angehörige, die für ihre Liebsten unzählige Betreuungsstunden aufwenden, damit 
diese trotz körperlichen Gebrechen, hohem Alter oder einer Beeinträchtigung ein Leben in der 
vertrauten Umgebung führen können. Sie begleiten die Mutter zum Arzt, helfen dem alters-
schwachen Partner beim Anziehen und Waschen oder fahren die beeinträchtigte Tochter zur 
Schule. Ihre freiwillige Unterstützung ermöglicht diesen Menschen eine bessere Lebensqualität.

Am 30. Oktober 2022 ist schweizweit der «Tag der betreuenden Angehörigen». Die Gemeinde 
Stans und der Kanton Nidwalden nehmen diesen zum Anlass, am Samstag, 29. Oktober 2022, 
eine Veranstaltung im Pestalozzi-Saal in Stans durchzuführen, zu welcher Betreuungspersonen 
und die übrige Bevölkerung herzlich eingeladen sind. «An diesem Tag möchten wir den unter-
stützenden Personen in besonderem Mass unsere Anerkennung entgegenbringen und ihnen 
für ihr Engagement danken. Gleichzeitig soll der Bevölkerung und der Politik ins Bewusstsein 
gerufen werden, wie wertvoll privat geleistete Unterstützung in unserer Gesellschaft ist», sagt 
Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann. Er wird zusammen mit dem Stanser Gemein-
derat Markus Elsener den Anlass eröffnen.

Die Veranstaltung in Stans dient auch dazu, Betreuungspersonen daran zu erinnern, auf ihre 
eigene Gesundheit und Lebensqualität zu achten. Nicht selten kommen sie emotional und psy-
chisch an ihre Grenzen oder isolieren sich von ihrem ursprünglichen Umfeld. Der Austausch 
unter betreuenden Angehörigen soll im Rahmen der Veranstaltung auf positive Art gefördert 
werden. Vor Ort werden zudem zahlreiche private Organisationen ihre niederschwelligen Ent-
lastungs- und Unterstützungsangebote präsentieren.
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Programm «Tag der betreuenden Angehörigen»
Samstag, 29. Oktober 2022, im Pestalozzi-Saal in Stans
–  9.00 Uhr: Begrüssung und Eröffnung durch Regierungsrat Peter Truttmann und Gemeinderat 

Markus Elsener
–  9.30 Uhr: Referat «Dich betreuen, mich beachten – Betreuende Angehörige im Spannungs-

feld zwischen Belastung und Entlastung» von Dr. Bettina Ugolini, Leiterin Beratungsstelle 
Leben im Alter – Zentrum für Gerontologie Universität ZH.

– 10.15 Uhr: Diskussion und Austausch
– 11.00 Uhr: Apéro und Informationsstände zu Entlastungs- und Unterstützungsangeboten

Weitere Infos: www.nw.ch/angehoerigentag

Stans, 19. Oktober 2022
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Justiz- und Sicherheitsdirektion

Verfügung

Die Justiz- und Sicherheitsdirektion Nidwalden, gestützt auf Art. 3 des eidgenössischen Stras-
senverkehrsgesetzes und Art. 4 Abs. 2 Ziff. 1 des kantonalen Strassenverkehrsgesetzes, im Ein-
vernehmen mit dem Gemeinderat Wolfenschiessen,

verfügt folgende Verkehrsbeschränkung:

Gemeinde Wolfenschiessen

Bewirtschaftungsweg Allmend – Loch
Knoten Oberau bis Loch (Sackgasse)

Signalisation alt
Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen  Signal Nr. 2.01
Zusatz: Landwirtschaftliche Fahrzeuge gestattet

Signalisation neu
Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen  Signal Nr. 2.01
Zusatz: Landwirtschafts- und Unterhaltsfahrzeuge gestattet

Die Verkehrsbeschränkung tritt in Kraft, sobald das Signal angebracht ist.
Gegen diese Verfügung kann binnen 20 Tagen nach erfolgter Veröffentlichung schriftlich und 
begründet Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht werden.
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Landwirtschafts- und Umweltdirektion

Hochwasserschutz Buoholzbach:
Vergabe der Bauingenieurleistungen (Bau- und Auflageprojekt)

Der Landrat hat im Sommer 2021 den Baukredit für die Umsetzung des Hochwasserschutz- 
projekts Buoholzbach bewilligt.

Die Landwirtschafts- und Umweltdirektion hat für die nächste Projektierungsphase die Bauin-
genieurleistungen für das Bau- und Auflageprojekt Hochwasserschutz Buoholzbach (Phasen 
31 – 33) vergeben. In Anwendung von § 9 Abs. 1 lit. c) und lit. g) der Submissionsverordnung 
(NG 612.11) wurde dieser Auftrag im Betrag von Fr. 326‘300.- am 19. Oktober 2022 im frei-
händigen Verfahren an die Schubiger AG Bauingenieure, Müliweg 2, Hergiswil, vergeben.

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 13 Abs. 1 des Submissionsgesetzes (NG 612.1) bin-
nen 10 Tagen nach erfolgter Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Verwaltungs- 
gericht Nidwalden Beschwerde eingereicht werden.
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Landwirtschafts- und Umweltdirektion

Gesuch um Konzession zur Nutzung eines öffentlichen Gewässers
Öffentliche Bekanntmachung

Gemäss Art. 112 des Gesetzes über die Gewässer (Gewässergesetz, GewG; NG 631.1) liegen 
die Unterlagen des nachfolgenden Konzessionsgesuchs während 20 Tagen auf der jeweiligen 
Gemeindekanzlei auf. Einwendungen gegen das Konzessionsgesuch sind gestützt auf Art. 113 
GewG binnen der Auflagefrist schriftlich und begründet im Doppel der Landwirtschafts- und Um-
weltdirektion, Stansstaderstrasse 59, Postfach 1251, 6371 Stans, einzureichen.

Stansstad
Standort: Parzellen Nrn. 402 (Land) und 27 (See), Acheregg 5
Gesuchstellerin: Cornelia Waser, Hasliweg 3, Hergiswil
Vorgesehene Konzessionsinhaberin: Cornelia Waser, Hasliweg 3, Hergiswil
Grundeigentümer: – Parz. Nr. 402 Cornelia Waser, Hasliweg 3, Hergiswil
    – Parz. Nr. 27 Kanton Nidwalden, Baudirektion, Stans
Betroffenes Gewässer: Vierwaldstättersee
Art und Umfang der Nutzung:  Gesuch um Konzession für die Benützung von Boots-

hallendach über öffentlichem Grund. Keine Änderung der 
bestehenden Situation.

Stans, 26. Oktober 2022
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Gesundheits- und Sozialdirektion
Gesundheitsamt

Gemäss Art. 28 des Gesetzes vom 30. Mai 2007 zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit 
(Gesundheitsgesetz) wird bekannt gegeben, dass

 Claudia Rindlisbacher (geboren am 28. Oktober 1978, von Neuenkirch, LU)

die Berufsausübungsbewilligung als eigenverantwortliche Pflegefachfrau gemäss Art. 17 ff. des 
Gesundheitsgesetzes erteilt wurde.

Dieser Entscheid kann gemäss Art. 81 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes binnen 20 
Tagen nach erfolgter Zustellung mit Beschwerde beim Regierungsrat Nidwalden, Dorfplatz 2, 
Postfach 1246, 6371 Stans angefochten werden.

Stans, 20. Oktober 2022

Gesundheitsamt

Gemäss Art. 28 des Gesetzes vom 30. Mai 2007 zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit 
(Gesundheitsgesetz) wird bekannt gegeben, dass

 Tanja Kunz (geboren am 21. Juli 1990, von Lyss BE)

die Berufsausübungsbewilligung als eigenverantwortliche Ärztin (Allgemeine Innere Medizin) 
gemäss Art. 17 ff. des Gesundheitsgesetzes erteilt wurde.

Dieser Entscheid kann gemäss Art. 81 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes binnen 20 
Tagen nach erfolgter Zustellung mit Beschwerde beim Regierungsrat Nidwalden, Dorfplatz 2, 
Postfach 1246, 6371 Stans angefochten werden.

Stans, 17. Oktober 2022
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Gesundheitsamt

Gemäss Art. 28 des Gesetzes vom 30. Mai 2007 zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit 
(Gesundheitsgesetz) wird bekannt gegeben, dass

 Florian Hirt (geboren am 27. Juni 1992, von Brugg AG)

die Berufsausübungsbewilligung als Apotheker gemäss Art. 17 ff. des Gesundheitsgesetzes er-
teilt wurde.

Dieser Entscheid kann gemäss Art. 81 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes binnen 20 
Tagen nach erfolgter Zustellung mit Beschwerde beim Regierungsrat Nidwalden, Dorfplatz 2, 
Postfach 1246, 6371 Stans angefochten werden.

Stans, 17. Oktober 2022
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HANDELSREGISTER

Publikationen

Johnston Consultancy AG, in Ennetmoos, CHE-153.545.184, c/o Scherer Treuhand, Bruderhaus-
strasse 10, 6372 Ennetmoos, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.09.2022. 
Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Vermarktung und Entwicklung von Immobili-
enprojekten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder 
verwandte Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, Grundstücke erwerben, ver-
walten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet 
sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang 
stehen. Aktienkapital: CHF 100‘000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100‘000.00. Aktien: 
100 Namenaktien zu CHF 1‘000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre 
erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die 
Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung 
vom 14.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: 
Johnston, Saskia Victoria Claridge, von Genève, in Zermatt, Präsidentin des Verwaltungsrates, 
mit Einzelunterschrift; Johnston, Nicholas Matthew Middlemas, britischer Staatsangehöriger, in 
Oxfordshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Tagesregister-Nr. 1516 
vom 03.10.2022

Scarom Consulting H. Gaus, in Hergiswil (NW), CHE-108.496.562, Einzelunternehmen (SHAB 
Nr. 248 vom 21.12.2011, S.0, Publ. 6470126). Eingetragene Personen neu oder mutierend: 
Gaus, Helmut, von Luzern, in Ascona, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]. Tages-
register-Nr. 1517 vom 03.10.2022

Avetia AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.239.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 
25.02.2005, S.10, Publ. 2717930). Statutenänderung: 26.09.2022. Mit Erklärung vom 
26.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und 
erloschene Unterschriften: GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Re-
visionsstelle. Tagesregister-Nr. 1518 vom 03.10.2022

DASMIEN KLG, in Hergiswil (NW), CHE-209.662.817, Obermattweg 6, 6052 Hergiswil NW, 
Kollektivgesellschaft (Neueintragung). Beginn: 13.09.2022. Zweck: Handel mit Waren aller Art. 
Eingetragene Personen: Conte, Chantal, von Horw, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 
Kollektivunterschrift zu zweien; Fauser, Marijn Stephan Johannes, niederländischer Staatsan-
gehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagesregister-
Nr. 1519 vom 04.10.2022
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REDA Associates AG in Liquidation, in Hergiswil (NW), CHE-250.599.959, Aktiengesellschaft 
(SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410187). Mit Entscheid vom 03.10.2022 hat das 
Kantonsgericht Nidwalden gemäss Art. 731b Abs. 4 OR den Konkurs über die bereits aufge-
löste Gesellschaft mit Wirkung ab dem 03.10.2022, 9.00 Uhr, eröffnet. Tagesregister-Nr. 1520 
vom 04.10.2022

Server-One GmbH, in Stans, CHE-428.839.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544759). Domizil neu: Mühlebachstrasse 3, 6370 Stans. 
Weitere Adressen: Oberstmühle 1, 6370 Stans. Tagesregister-Nr. 1521 vom 04.10.2022

Amsler Oskar AG, in Stans, CHE-107.112.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 
25.05.2022, Publ. 1005481621). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
Amsler, Michael, von Schinznach-Dorf, in Möriken-Wildegg, mit Einzelprokura. Tagesregister-
Nr. 1522 vom 04.10.2022

ChinaChi TCM GmbH, in Buochs, CHE-460.719.605, schweizerische Zweigniederlassung 
(SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, S.0, Publ. 7219300), Hauptsitz in: Altdorf (UR). Diese Zweig-
niederlassung wird infolge Löschung der Hauptniederlassung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022) 
im Sinne von Art. 111 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen gelöscht. Löschungsdatum: 04.10.2022. 
Tagesregister-Nr. 1523 vom 04.10.2022

LWN GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-181.110.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552183). Ausgeschiedene Personen und erlosche-
ne Unterschriften: Achmatov, Shamil, russischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Geschäftsfüh-
rer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagesregister-Nr. 1524 vom 04.10.2022

Meco Group AG, in Hergiswil (NW), CHE-115.271.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 
vom 17.08.2022, Publ. 1005542592). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Masuta, 
Jangsher Singh, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Ge-
schäftsführer, mit Einzelunterschrift. Tagesregister-Nr. 1525 vom 05.10.2022

TECHX Traber Advisory, in Hergiswil (NW), CHE-346.413.495, Renggstrasse 15, 6052 Hergiswil 
NW, Einzelunternehmen (Neueintragung). Zweck: Beratungsleistungen in den Bereichen Infor-
mationstechnologie (IT), Unternehmensführung und Strategie, insbesondere auf strategischer, 
operativer und entwicklungstechnischer Ebene sowie für Unternehmen und Führungskräfte. 
Eingetragene Personen: Traber, Ramona, von Amriswil, in Hergiswil (NW), Inhaberin, mit Einzel-
unterschrift. Tagesregister-Nr. 1526 vom 05.10.2022
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SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS

Betreibungs- und Konkursamt

Konkurspublikation/Schuldenruf
Publikation nach Art. 231 und 232 SchKG sowie Art. 29 und 123 der Vo des Bundesgerichtes 
über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG).

Konkurspublikation/Schuldenruf Süess Treuhand GmbH in Liquidation
Schuldner:
Süess Treuhand GmbH in Liquidation 
CHE-110.507.123 
Achereggstrasse 3a 
6362 Stansstad
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 17.10.2022
Rechtliche Hinweise: 
Die Gläubiger des Schuldners und alle, die Ansprüche auf die in seinem Besitz befindlichen Ver-
mögensstücke haben, werden aufgefordert, ihre Forderungen oder Ansprüche samt Beweis-
mitteln (Schuldscheine, Buchauszüge usw.) innert der genannten Frist bei der Kontaktstelle 
einzugeben. Schuldner des Konkursiten haben sich innert der gleichen Frist bei der Kontakt-
stelle zu melden; Straffolge bei Unterlassung nach Art. 324 Ziff. 2 StGB. Personen, die Sachen 
des Schuldners als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, werden aufgefordert, 
diese innert der gleichen Frist der Kontaktstelle zur Verfügung zu stellen; Straffolge bei Un-
terlassung (Art. 324 Ziff. 3 StGB). Das Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung ungerechtfer-
tigt unterbleibt. Die angegebene Kontaktstelle gilt auch für Beteiligte, die im Ausland wohnen.  
Publikation nach Art. 231 und 232 SchKG sowie Art. 29 und 123 der Vo des Bundesgerichtes 
über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG).
Ergänzende rechtliche Hinweise: 
Konkurseröffnung im Sinne von Art. 731b Abs. 4 OR
Frist: 1 Monat(e) 
Ablauf der Frist: 27.11.2022
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243,  
6371 Stans, 6370 Stans
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Einstellung des Konkursverfahrens
Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG.  

Einstellung des Konkursverfahrens Capital TIME SARL en liquidation
Schuldner: 
Capital TIME SARL en liquidation 
CHE-110.055.902 
Pilatusstrasse 28 
6052 Hergiswil NW
Datum der Konkurseröffnung: 17.03.2022
Datum der Einstellung: 18.10.2022
Kostenvorschuss: CHF 5000.00
Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den er-
wähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten, 
falls der geleistete Vorschuss nicht ausreichen sollte.  Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG.
Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 05.11.2022
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243,  
6371 Stans, 6370 Stans
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Kollokationsplan und Inventar
Publikation nach Art. 221 und 249-250 SchKG.

Kollokationsplan Katja Annemarie Block
Schuldner: 
Katja Annemarie Block 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 30.07.1966 
Röhrli 13 
6375 Beckenried 
Inhaberin der Einzelfirma «SkinApart Katja A. Block»
6375 Beckenried
Angaben zur Auflage: 
2. Auflage des Kollokationsplan infolge Zulassung einer nachträglich eingereichten Forderung 
in Klasse 3
Anfechtungsfrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 15.11.2022
Auflagestelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243,  
6371 Stans, 6370 Stans
Kontaktstelle für Beschwerden: 
Kantonsgericht Nidwalden, Einzelgericht SchK, Rathausplatz 1, Postfach 1244, 6371 Stans
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: 
Kantonsgericht Nidwalden, Einzelgericht SchK, Rathausplatz 1, Postfach 1244, 6371 Stans
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GEMEINDEN

Baugesuche
Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung gemäss Art. 147 des Gesetzes vom 21. Mai 2014 über die Raum-
planung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG; NG 611.1): Die Baugesuchs-
unterlagen liegen während 20 Tagen zur öffentlichen Einsicht in der jeweiligen Gemeindekanzlei auf.  
Öffentlich-rechtliche Einwendungen sind während dieser Frist schriftlich, mit Begründung und 
Anträgen sowie im Doppel beim Gemeinderat einzureichen (Art. 147 Abs. 2 PBG).

Buochs
Bauobjekt: Erweiterung Empfangsgebäude TCS Campingplatz Buochs, Parzelle 244,  
Seefeld 4, Buochs 
Gesuchsteller: Touring Club der Schweiz, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier

Bauobjekt: Hochwasserschutzdamm für Erlenpark-Flugplatz, Allmend/Flugplatz, Buochs,  
Parzellen 1261, 1266, 550, 561, 1267, 554, 470, 552, Buochs
Gesuchsteller: Genossenkorporation Buochs, Seefeld 7, Buochs

Dallenwil
Bauobjekt: Nutzungsänderung KITA, Parzelle 309, Brandbodenstrasse 14, Dallenwil (Zone W3) 
Gesuchsteller: Jana Töngi, Brandbodenstrasse 14, Dallenwil

Hergiswil
Bauobjekt: Erstellung Sichtschutzwand, Parzelle 1184, Buolterlistrasse 55, Hergiswil  
Gesuchsteller: Pierre und Heidi Bühler, Buolterlistrasse 55, Hergiswil

Oberdorf
Bauobjekt: Photovoltaikanlage auf bestehender Dachfläche, Parzelle 795,  
Burghaltenstrasse 3, Büren
Gesuchsteller: Martha Christen, Burghaltenstrasse 3, Büren

Bauobjekt: Abbruch Wohnhaus und Neubau Mehrfamilienhaus, Parzelle 101,  
Wilstrasse 47, Oberdorf
Gesuchsteller: Pirmin Z'Rotz, Wilstrasse 47, Oberdorf
Mit diesem Baugesuch wurde auch ein Gesuch um Konzession zur Nutzung eines öffentlichen 
Gewässers eingereicht. Gestützt auf Art. 113 des Gesetzes über die Gewässer (Gewässerge-
setzes, GewG; NG 631.1) kann gegen das Konzessionsgesuch während der Auflagefrist des Bau-
gesuches zum Konzessionsgesuch schriftlich, begründet und mit Anträgen bei der Gemeinde 
Einwendung erhoben werden.
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Stans
Bauobjekt: Anpassung Liegenschaftsentwässerung, Parzelle 1003, Am Reistweg 9, Stans
Gesuchsteller: Patrik Vokinger, Am Reistweg 9, Stans

Stansstad
Bauobjekt: Ersatz von zwei Garagentoren, Parzelle 950, Dorf 4, Obbürgen
Gesuchsteller: Erbengemeinschaft Armin Christen, c/o Armin Christen, Dorf 4, Obbürgen

Bauobjekt: Erstellung Grundwasserwärmepumpe, Parzelle 1056, Kirchmatte 1, Stansstad
Gesuchsteller: Rudolf und Mariette Flüeler-Berlinger, Stanserstrasse 10, Stansstad
Mit diesem Baugesuch wurde auch ein Gesuch um Konzession zur Nutzung eines öffentlichen 
Gewässers eingereicht. Gestützt auf Art. 113 des Gesetzes über die Gewässer (Gewässergesetz, 
GewG; NG 631.1) kann gegen das Konzessionsgesuch während der Auflagefrist des Baugesuchs 
zum Konzessionsgesuch schriftlich, begründet und mit Anträgen bei der Gemeinde Einwendung 
erhoben werden.

Bauobjekt: Erstellung PV-Anlage, Parzelle 45, Dorfplatz 13, Stansstad
Gesuchsteller: Thomas und Kornelija Gosso, Dorfplatz 13, Stansstad

Bauobjekt: Erstellung PV-Anlage, Parzelle 1185, Mettlenstrasse 11, Fürigen
Gesuchsteller: Josef und Jeannette Ottiger-Krauer, Mettlenstrasse 11, Fürigen

Bauobjekt: Erstellung Liftanlage, Parzelle 520, Ausserfeld 8, Stansstad
Gesuchsteller: Peter Gander-Frank, Ausserfeld 8, Stansstad
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Beckenried
 Römisch-katholische Kirchgemeinde/Politische Gemeinde

Ordentliche Herbstgemeindeversammlung

Freitag, 25. November 2022, Altes Schützenhaus, Beckenried

A.  Römisch-katholische Kirchgemeinde Beckenried
 Beginn: 19.30 Uhr

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023
3. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023

B. Politische Gemeinde Beckenried
 Beginn: 20.00 Uhr

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler
2.  Einbürgerungsgesuche (Urnenabstimmung innerhalb der Gemeindeversammlung, sofern ein 

begründeter Antrag auf Ablehnung gestellt wird):
 2.1  Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Beckenried an Soren Baek und 

Sara Baek, beide Staatsangehörige von Dänemark, wohnhaft in Beckenried, Erlen 1
3. Beschlussfassung über die Budgets für das Jahr 2023
 3.1 Politische Gemeinde Beckenried. Genehmigung des Budgets 2023
 3.2 Gemeindewerk Beckenried. Genehmigung des Budgets 2023
4. Politische Gemeinde Beckenried. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023
5.  Politische Gemeinde Beckenried. Bewilligung eines Baukredites für die Teilsanierung des 

Oberstufenschulhauses (alter Teil) im Kostenbetrage von CHF 600'000.00 inkl. 7.7 % 
MWST (Einbau interaktives Wandtafelsystem CHF 150'000.00, Sanierungsarbeiten CHF 
450'000.00)
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Die Erläuterungen zu den Sachgeschäften und die damit zusammenhängenden, zur Infor-
mation der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger notwendigen Unterlagen liegen ab Freitag,  
28. Oktober 2022 bis zur Herbstgemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei Beckenried 
zur Einsichtnahme auf (Art. 38 Gemeindegesetz).

Die Botschaft sowie die detaillierten Budgets 2023 können auf der Webseite direkt eingesehen 
werden. Ebenfalls können die detaillierten Budgets 2023 bei der Gemeindekanzlei, Oeliweg 4, 
Beckenried (Tel. 041 624 46 22) unentgeltlich bezogen werden.

Die Geschäftsordnung mit den Erläuterungen zu den Sachgeschäften und den Berichten der 
Finanzkommission sowie eine Kurzfassung der Budgets 2023 werden an alle Haushaltungen 
zugestellt.

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Beckenried sind herzlich zur Teil-
nahme an der ordentlichen Herbstgemeindeversammlung eingeladen.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung laden wir Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, zu einem Apéro ein.

Beckenried, 18. Oktober 2022

KIRCHENRAT BECKENRIED
GEMEINDERAT BECKENRIED
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Buochs
Politische Gemeinde/Römisch-Katholische Kirchgemeinde

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2022
Montag, 21. November 2022, 19.30 Uhr in der Lückertsmatthalle

Die Traktandenlisten präsentieren sich wie folgt:

Politische Gemeinde Buochs
1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
2. Genehmigung des Budgets 2023
3. Festsetzung des Steuerfusses 2023
 3.1 Festsetzung des Steuerfusses 2023 der natürlichen Personen
 3.2 Festsetzung eines Steuerrabattes 2023 der natürlichen Personen
4.  Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung der Zonenplanänderung sowie der Änderung 

des Bau- und Zonenreglements
 4.1 Orientierung
 4.2 Beschlussfassung über allfällig eingereichte Abänderungsanträge
 4.3  Verabschiedung Zonenplanänderung sowie Änderung des Bau- und Zonenreglements
5. Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung zu den Änderungen des Fusswegplanes
 5.1 Orientierung
 5.2 Beschlussfassung über allfällig eingereichte Abänderungsanträge
 5.3 Verabschiedung Änderungen des Fusswegplanes
6. Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung zum Bebauungsplan Erlenpark
 6.1 Orientierung
 6.2 Beschlussfassung über allfällig eingereichte Abänderungsanträge
 6.3 Verabschiedung Bebauungsplan Erlenpark
7. Einbürgerungsgesuche 
 7.1 Bortolas Raffaele, Am Schüpfgraben 16 (Italien)
 7.2 Braha Gentian, Mühlemattstrasse 2 (Kosovo)
 7.3 Krichel Thomas, Rigistrasse 3 (Deutschland)

Verfahrenshinweis:
Abänderungsanträge zu den Traktanden 4, 5 und 6 können von den Stimmberechtigten in-
nert 10 Tagen nach Veröffentlichung im Amtsblatt schriftlich und begründet beim Gemeinderat  
Buochs, Beckenriederstrasse 9, Postfach 131, 6374 Buochs, eingereicht werden. Abänderungs-
anträge sind nur zulässig, wenn sie sich auf Bestimmungen oder Grundstücke beziehen, die 
bereits durch das öffentliche Auflageverfahren betroffen waren. An der Gemeindeversamm-
lung können zu diesen Geschäften keine Abänderungsanträge mehr gestellt werden (Art. 20 
Planungs- und Baugesetz (PBG, NG 611.1) bzw. Art. 21 Fuss- und Wanderweggesetz (kFWG, 
NG 614.1).
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Römisch-Katholische Kirchgemeinde Buochs
Die Versammlung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Buochs findet direkt nach der Ver-
sammlung der Politischen Gemeinde Buochs statt.

1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
2. Genehmigung des Budgets 2023
3. Festsetzung des Steuerfusses 2023 der natürlichen Personen

Im Anschluss an die Versammlungen laden wir Sie zu einem Apéro ein.

Die Unterlagen für die Sachgeschäfte liegen ab Montag, 31. Oktober 2022 bei der Gemeinde-
verwaltung zur Einsichtnahme auf.

Buochs, im Oktober 2022

GEMEINDERAT BUOCHS
KIRCHENRAT BUOCHS
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Dallenwil
Röm. kath. Kirchengemeinde/Politische Gemeinde

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlungen 2022

Freitag, 18. November 2022, im Saal der Mehrzweckanlage Steini

A  Röm. kath. Kirchengemeinde
Beginn: 19.30 Uhr

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 a) Budget 2023
 b) Festlegung des Steuerfusses
3. 100 Jahre Pfarrei Dallenwil
 a) Krediterteilung (CHF 100'000.00)
4. Verschiebung der Chilbi auf den zweiten Sonntag im September

B Gemeinde
Beginn: 20.00 Uhr

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 a) Budget 2023
 b) Festlegung des Steuerfusses
3. Ausbau und Sanierung Reservoir Eggtrog
 a) Projektgenehmigung
 b) Krediterteilung (CHF 593'000.00)

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 26. Oktober 2022, in der Gemein-
dekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt 
oder telefonisch angefordert werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert Ihnen der Gemeinderat in der Mehr-
zweckanlage einen Apéro.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind freundlich eingeladen, an den Versammlungen 
teilzunehmen.

Dallenwil, 26. Oktober 2022

KIRCHENRAT DALLENWIL
GEMEINDERAT DALLENWIL
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Emmetten
Politische Gemeinde/Schulgemeinde

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlungen 2022

Donnerstag, 24. November 2022, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Schulhaus II

A. Politische Gemeinde Emmetten 

 Traktanden:
 1. Wahl der Stimmenzählerinnen/Stimmenzähler
 2. Finanzen
   2.1 Genehmigung des Budgets 2023
    – Erfolgsrechnung
    – Investitionsrechnung
   2.2 Festsetzung des Steuerfusses für 2023
 3.  Genehmigung Objektkredit Neubau Wasser- und Abwasserleitung Langmattweg im 

Betrag von CHF 276'000.00 inkl. MwSt. (Preisbasis Juli 2022)
 4.  Zustimmung zum Reglement über die Entschädigung des Gemeinderats, der Kommis-

sionen und der Projektgruppen sowie Personen mit amtlichen Aufgaben (Entschädi-
gungsreglement)

B. Schulgemeinde Emmetten
 (anschliessend an die Versammlung der Politischen Gemeinde)

Traktanden:
 1. Wahl der Stimmenzählerinnen/Stimmenzähler
 2. Zustimmung zur Anpassung der Statuten des Kreisschulverbandes Emmetten-Seelisberg

Die Unterlagen zu den Budgets liegen ab Mittwoch, 26. Oktober 2022 in der Gemeindeverwal-
tung zur Einsichtnahme auf. In der Aktenauflage bei der Gemeindeverwaltung oder im Internet 
unter www.emmetten.ch können die detaillierten Budgets eingesehen werden.

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner sind freundlich eingeladen, an diesen 
Gemeindeversammlungen zahlreich teilzunehmen.

Emmetten, 26. Oktober 2022

GEMEINDERAT EMMETTEN
SCHULRAT EMMETTEN
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Ennetbürgen
Politische Gemeinde

Parkplatzreglement der Politischen Gemeinde Ennetbürgen vom 25. Mai 2018
Änderung vom 27. September 2022 (Anhang 2, 3, 4 und 5)

Der Gemeinderat Ennetbürgen, gestützt auf Art. 82 der Kantonsverfassung, Art. 87 Ziffer 1 
des Gesetzes vom 28. April 1974 über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden 
(Gemeindegesetz, GemG) sowie der Art. 14 Abs. 1, Art. 15 Abs. 5 und Art. 16 des Parkplatz-
reglements vom 25. Mai 2018 beschliesst:

I.
Die Anhänge 2, 3, 4 und 5 zum Parkplatzreglement der Politischen Gemeinde Ennetbürgen vom 
25. Mai 2018 werden wie folgt geändert:

Anhang 2
Öffentliche Parkierungsflächen nicht im Eigentum der Politischen Gemeinde gemäss  
Art. 4 Abs. 2

Parkierungsflächen mit Parkscheibe:
unverändert

Parkierungsflächen mit Parkuhren:
a Liegenschaft Nr. 111
 Parkplatz Seefeld

Anhang 3
Gebühren gemäss Art. 3 Abs. 2, Art. 14 und Art. 16

Gebühren gemäss Art. 3 Abs. 2
unverändert

Gebühren gemäss Art. 14
Abs. 1, 2, 3 unverändert

4Die Gebühren in der Parkuhrzone Seefeld (Liegenschaft Nr. 111) betragen:
a bis 1 Stunde gratis
b bis 2 Stunden CHF 2.00
c bis 3 Stunden CHF 3.00
d bis 6 Stunden CHF 5.00
e bis 9 Stunden CHF 6.00
f bis 12 Stunden CHF 7.00

Gebühren gemäss Art. 167
unverändert
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Anhang 4
Maximale Parkdauer gemäss Art. 10 und Art. 13

Parkierungsflächen mit Parkscheibe (Art. 10)
unverändert

Parkierungsflächen mit Parkuhren (Art. 13)
Abs. 1 und 3 unverändert

2Die maximale Parkdauer ist unbeschränkt. Ausgenommen davon ist der Parkplatz Seefeld. 
Dort beträgt die maximale Parkdauer 12 Stunden.

Anhang 5
Anzahl Dauerparkkarten gemäss Art. 15 Abs. 5

Anzahl Dauerparkkarten pro Liegenschaft

II.
1 Diese Änderungen unterstehen dem fakultativen Referendum.
2 Sie treten nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist auf den 1. März 2023 unter Vorbe-
halt der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

Ennetbürgen, 27. September 2022

GEMEINDERAT ENNETBÜRGEN

Parzelle Liegenschaft Anzahl
Parkplätze

Anzahl 
Dauerparkkarten

34
Öffentlicher Platz beim  
Regenloch

20 50 %

57 Pfarrkirche St. Anton 11 Keine

D5022
(704)

Friedenstrasse 6 6 Keine

914
Kirchweg / entlang  
Friedenstrasse

4 Keine

1094 Parkplatz Honegg 75
Maximum 15
(inkl. 2 Fahrzeuge für 
öffentliche Aufgaben)

111 Parkplatz Seefeld 204 Keine
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Ennetmoos
Politische Gemeinde/Katholische Kirchgemeinde

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen

Freitag, 25. November 2022, 20.00 Uhr, Mehrzweckanlage St. Jakob

Politische Gemeinde
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanz- und Rechnungswesen
 2.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023
 2.2 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023
3. Information Strategieplanung 2022 - 2026

Katholische Kirchgemeinde
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzwesen
 2.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023
 2.2 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023

Eine Orientierungsversammlung zu den Traktanden der Gemeindeversammlung findet am
Dienstag, 8. November 2022 um 20.00 Uhr im Feuerwehrlokal statt.

Die detaillierten Budgets und die Unterlagen zu den übrigen Sachgeschäften liegen ab  
31. Oktober 2022 bei der Gemeindeverwaltung zuhanden der Stimmberechtigten auf und 
sind unter www.ennetmoos.ch ersichtlich.

Die Bürgerinnen und Bürger sind freundlich eingeladen, an den Versammlungen teilzunehmen.

Ennetmoos, im Oktober 2022

GEMEINDERAT ENNETMOOS
KIRCHENRAT ENNETMOOS
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Oberdorf
Schulgemeinde/Politische Gemeinde 

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlungen 2022

Mittwoch, 23. November 2022, 19.30 Uhr in der Aula, Schulhaus Oberdorf

Geschäftsordnungen

A)  Schulgemeinde Oberdorf 
Beginn: 19.30 Uhr

 Traktanden:
 1. Wahl der Stimmenzähler*innen
 2. Vorlage des Budgets 2023 sowie Bericht und Antrag der Finanzkommission 
 3. Festsetzung des Steuerfusses 2023 für natürliche Personen
 4. Informationen des Schulrates 

B) Politische Gemeinde Oberdorf
 Beginn: im Anschluss an die Versammlung der Schulgemeinde

Traktanden:
 1. Wahl der Stimmenzähler*innen
 2. Vorlage des Budgets 2023 sowie Bericht und Antrag der Finanzkommission
 3. Festsetzung des Steuerfusses 2023 für natürliche Personen
 4.  Ersatzwahl eines Mitgliedes in die Finanzkommission für den Rest der Amtsdauer 2022 

bis 2026 (offene Abstimmung)
 5. Informationen des Gemeinderates

Die vollständigen Budgetunterlagen und die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab  
Montag, 31. Oktober 2022 bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen sind die Stimmbürger*innen herzlich zu einem 
Apéro eingeladen.

Die Parteipräsidien haben sich entschieden, die Orientierungsversammlung nicht durchzuführen.

Oberdorf, im Oktober 2022

SCHULRAT OBERDORF
GEMEINDERAT OBERDORF
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Stans
Kirchgemeinde

Ordentliche Kirchgemeinde-Versammlung
Freitag, 4. November 2022, 19.30 Uhr, im Pfarreiheim Stans

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 2.1  Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023
 2.2  Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung wird über die Tätigkeiten in Liegenschaft und 
Unterhalt orientiert.

Die stimmberechtigten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind zur Teilnahme an der Kirchgemeinde-
Versammlung freundlich eingeladen.

Die Unterlagen zu Traktandum 2 können ab Freitag, 14. Oktober 2022, beim Pfarramt,   
Knirigasse 1, 6370 Stans bezogen werden.

Stans, im Oktober 2022

DER KIRCHENRAT
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Stansstad
Politische Gemeinde

Abstimmungsanordnung für die kommunale Urnenabstimmung vom 27. November 2022
Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Stansstad, gestützt auf Art. 83 der Kantonsverfas-
sung (NG 111) und Art. 74 des Gemeindegesetzes (NG 171.1), in Ausführung der §§ 13 und 14 
der Vollzugsverordnung über die Urnenabstimmungen in kommunalen Angelegenheiten (NG 
133.12) sowie gestützt auf Art. 4 Ziff. 3 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde vom 
26. November 2009,

beschliesst:

l.
Der Urnenabstimmung wird folgendes Begehren unterstellt:

Antrag von Klaus Imfeld und Urs Matter zur Zusammenlegung der Schulgemeinde und Politi-
schen Gemeinde

ll.
Die Urnenabstimmung findet getrennt von der Gemeindeversammlung statt. Das Verfahren 
richtet sich nach der Vollzugsverordnung über die Urnenabstimmungen in kommunalen Angele-
genheiten vom 01. Dezember 2009 (NG 133.12).

lll.
Abstimmungstag: Sonntag, 27. November 2022
Abstimmungszeit: 09.30 – 11.00 Uhr
Abstimmungslokal: Gemeindehaus Stansstad, Achereggstrasse 1

IV.
Wer brieflich abstimmen will, hat das Zustell- und Antwortkuvert für Wahlen und Abstimmungen 
zu benutzen. Der Stimmrechtsausweis ist persönlich zu unterzeichnen und beizulegen. Für die 
Stimmabgabe ist die Anleitung, wie sie auf dem Stimmrechtsausweis abgedruckt ist, zu befolgen.

Das Zustell- und Antwortcouvert mit der Adresse an die Gemeindeverwaltung Stansstad kann
– frankiert und verschlossen rechtzeitig vor dem Abstimmungstag der Poststelle übergeben,
– am Schalter der Gemeindekanzlei Stansstad abgegeben,
– in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung Stansstad eingeworfen oder
– durch eine Vertretung dem Abstimmungsbüro übergeben werden.

Die briefliche Stimmabgabe ist bis zum Schluss des Urnenganges möglich; nach Urnenschluss 
eingehende Stimmzettel werden nicht mehr berücksichtigt (§ 17 Vollzugsverordnung über  
Urnenabstimmungen in kommunalen Angelegenheiten).
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V.
Das Stimmmaterial wird den Stimmberechtigten bis spätestens sieben Tage vor dem Abstim-
mungstag per Post zugestellt (§ 15 Vollzugsverordnung über Urnenabstimmungen in kommu-
nalen Angelegenheiten). Die Abstimmungsunterlagen können ab sofort auf unserer Webseite 
www.stansstad.ch eingesehen werden. Ab Mittwoch, 26. Oktober 2022, bis Sonntag, 27. No-
vember 2022, können die Unterlagen auf der Gemeindekanzlei Stansstad eingesehen werden.

VI.
Das Abstimmungsergebnis wird durch das Abstimmungsbüro unmittelbar nach Beendigung der 
Auszählung im öffentlichen Anschlagkasten beim Gemeindehaus veröffentlicht.

Stansstad, 26. Oktober 2022 

GEMEINDERAT STANSSTAD
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Wolfenschiessen
Politische Gemeinde/Schulgemeinde/Kirchgemeinde

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2022

Freitag, 18. November 2022, 20.00 Uhr, Aula Zelgli

A. Politische Gemeinde Wolfenschiessen
 Traktanden:
 1. Wahl Stimmenzähler
 2. Budget 2023
 3. Steuerfuss 2023

B. Schulgemeinde Wolfenschiessen
 Informationen und Verabschiedung

C. Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen
 Traktanden:
 1. Wahl Stimmenzähler
 2. Budget 2023
 3. Steuerfusses 2023

Die Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktan-
den wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab Freitag, 
28. Oktober 2022 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der 
Webseite www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Wolfenschiessen, 26. Oktober 2022

GEMEINDERAT WOLFENSCHIESSEN
SCHULRAT WOLFENSCHIESSEN
KIRCHENRAT WOLFENSCHIESSEN
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Wolfenschiessen
Kapellgemeinde Oberrickenbach

Ordentliche Herbst-Kapellgemeindeversammlung 2022
Samstag, 19. November 2022, Kapelle
im Anschluss an den Gottesdienst 19.15 Uhr

Traktanden
 1. Wahl der Stimmenzähler
 2. Budget 2023
 3. Festsetzung des Steuerfusses 2023

Die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind freundlich eingeladen, an der Kapell- 
gemeindeversammlung teilzunehmen.

Oberrickenbach, 8. September 2022

KAPELLRAT OBERRICKENBACH



1935Nr. 43 · 26. Oktober 2022

LANDESKIRCHEN

Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden

Ordentliche Herbst-Kirchgemeindeversammlung 2022

Hiermit laden wir die stimmberechtigten Kirchgemeindemitglieder zur ordentlichen Herbst-
Kirchgemeindeversammlung 2022 wie folgt ein:

Geschäftsordnung
1 Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzählenden
3. Genehmigung Budget 2023; Bericht und Antrag der Finanzkommission
4. Festlegung Steuerfuss 2023
5. Wahl von drei Mitgliedern des Kirchenrates für den Rest der Amtsdauer bis Frühjahr 2023
6.  Antrag des Kirchenrates auf Genehmigung eines Zusatzkredits von CHF 90’000.– zur Dach-

sanierung und zum Ersatz der Fenster der Kirche Buochs
7. Informationen zur Umsetzung der Strukturreform
8. Vorschau Anlässe 2023
9. Varia

Wir heissen alle stimmberechtigten Kirchgemeindemitglieder zur Kirchgemeindeversammlung 
herzlich willkommen.

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE NIDWALDEN
Der Kirchenrat

Stans, 17. Oktober 2022

Einsicht in die Unterlagen
Die Unterlagen (detailliertes Budget 2023) zum Traktandum 3 können bis zum 21. Novem-
ber 2022 bei der Kirchengutsverwaltung an der Buochserstrasse 16 in Stans, jeweils montags, 
08.30 bis 11.30 Uhr, oder nach telefonischer Voranmeldung (041 610 34 36) und auf der Web-
site eingesehen werden.

Montag, 21. November 2022, 19.30 Uhr 
im Ökumenischen Kirchgemeindehaus Stansstad



NOTFALLDIENSTE

Notfallzentralen

Polizei: 117
Ambulanz: 144
Feuerwehr: 118
Toxikologisches Zentrum: 145

Ärztlicher Notfalldienst

Telefon 041 610 81 61
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist, 
erreicht man den diensthabenden Notfallarzt 
unter dieser Nummer.

Notfallzahnarzt

Telefon 1811 oder www.sso-uw.ch

Todesfälle

Bestattungsdienst Flury GmbH (24 h)
Telefon 041 610 56 39 

Tierärzte-Notfalldienst

Do, 27. Oktober 2022
Dr. med. vet. Markus Niederberger, Dallenwil
Telefon 041 610 41 44

Sa, 29. und So, 30. Oktober 2022, 
Dr. med. vet. Markus Wallimann, Buochs
Telefon 041 620 12 06

Di, 1. November 2022
Dr. med. vet. Markus Wallimann, Buochs
Telefon 041 620 12 06

An Sonn- und Feiertagen beginnt der  
Notfalldienst am Vortag um 8.00 Uhr,  
an Donnerstagen um 8.00 Uhr.  
Sie dauern jeweils bis 24.00 Uhr.

Wildtier-Notfalldienst

Telefon 041 618 44 66 (Polizeizentrale)
Die Polizeizentrale bietet für Sie die Person auf, 
die je nach Wildtierart zuständig ist.

Kantonale Tierkörpersammelstelle Stans

Telefon 041 618 44 66 (Polizeizentrale)
Die Sammelstelle Werkhof Stans ist  
von Montag bis Freitag, 8.00 bis 9.00 Uhr  
und 14.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Notfälle  
nur nach telefonischer Vereinbarung  
mit der Kantonspolizei.

Notschlachtstelle Ennetmoos (Aegerten)

Telefon 041 610 48 71
Mobile 079 782 47 70
Privat 041 661 05 72

WICHTIGE  
TELEFONNUMMERN

COVID-19-Helpline des Kantons 

Telefon 041 618 43 34 
Mo – Fr 8.00 – 12.00 oder helpline@nw.ch oder 
www.nw.ch/coronavirus 

Spitex Nidwalden Palliativpflege

Telefon 041 618 20 50
Telefon Palliativ-Nachtpikett 079 840 20 50

Informationsportal  
«Gesundheit Alter Nidwalden»

www.info-nw.ch oder Telefon 041 612 16 16
Mo – Fr 8.00 – 12.00 u. 13.30 – 18.00 (Sa bis 16.00)

Amtsblatt des Kantons Nidwalden 
AZA 

CH-6370 Stans 
P.P. / Journal 
Post CH AG 

Retouren an: 
Engelberger Druck AG 
Oberstmühle 3 
6370 Stans 


